
Förderung über Meister‐Bafög (AFBG) 

 Sie möchten gerne Meister werden und brauchen finanzielle Unterstützung?  

 

Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) verfolgt die Ziele, Teilnehmerinnen 

und  Teilnehmer  an  Maßnahmen  der  beruflichen  Aufstiegsfortbildung  finanziell  zu 

unterstützen  und  sie  zu  Existenzgründungen  zu  ermuntern.  Das  Gesetz  ist  ein 

umfassendes Förderinstrument für die berufliche Fortbildung in grundsätzlich allen Berufsbereichen, 

und zwar unabhängig davon, in welcher Form sie durchgeführt wird. Die Förderung ist an bestimmte 

persönliche, qualitative und zeitliche Anforderungen geknüpft. 

Am 01. Juli 2009  ist das "Zweite Gesetz zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (2. 

AFBGÄndG)"  in  Kraft  getreten.  Damit  gelten  für  alle  neu  beginnenden  Aufstiegsfortbildungen 

deutlich  verbesserte  Förderkonditionen.  Mit  dem  neuen  "Meister‐BAföG"  sollen  noch  mehr 

Menschen für eine berufliche Aufstiegsfortbildung gewonnen werden, um durch eine kontinuierliche 

Höherqualifizierung  über  alle  Altersgruppen  hinweg  dem  Fachkräftemangel  in  Deutschland  zu 

begegnen und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu 

sichern. 

 

Förderung:    30,5% der Lehrgangs‐ und Prüfungsgebühren als Maßnahmebeitrag   

      (Restbetrag ist zusätzlich als günstig verzinstes Bankdarlehen möglich.) 

 

Voraussetzungen:   

 Antragsteller  verfügt  über  eine  anerkannte,  abgeschlossene  Erstausbildung  oder 

einen vergleichbaren Berufsabschluss.  
 Antragsteller  darf  noch  nicht  über  eine  berufliche Qualifikation  verfügen,  die  dem 

angestrebten Fortbildungsabschluss mindestens gleichwertig ist. 

 Die Maßnahme muss gezielt vorbereiten auf eine öffentlich‐rechtlich geregelte 
Fortbildungsprüfung nach dem BBiG (z.B. Fachkaufmann/frau). 

 Die Maßnahme muss mindestens 400 Unterrichtsstunden umfassen (Mindestdauer) 

? Wie komme ich zur Förderung? 

Checkliste:  
 

  Sprechen Sie mit Ihrer zuständige Behörde. Dies sind i.d.R. die kommunalen 

Ämter für Ausbildungsförderung bei den Kreisen und kreisfreien Städten am 

ständigen Wohnsitz der Antragstellerin bzw. des Antragstellers. 

 

    Weitere Informationen finden Sie unter: 

    http://www.meister‐bafoegeg.info/ 

 

 Welche BME‐Weiterbildungen betrifft diese Förderung? 

 

    Weiterbildungslehrgang Fachkaufmann/frau Einkauf und Logistik (IHK)  

         an folgenden Standorten:     Berlin    Weingarten (bei Ravensburg) 


